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unsere Wertschätzung und An-
erkennung für die älteren Mit-
glieder unserer Gesellschaft zu 
zeigen. Ihre Erfahrungen, Weis-
heiten und Geschichten sind ein 
wertvolles Erbe, das wir schätzen 
und bewahren sollten.

Lasst uns die warmen Farben des 
Herbstes genießen und uns be-
wusst machen, wie viel Schönheit 
und Bedeutung in dieser Jahres-
zeit stecken.

Euer Bürgermeister

2 Vorwort Bürgermeister, Sicherer Schulweg und Ortsbildmesse

Mit dem Start des neuen Schul-
jahres hat der Herbst Einzug ge-
halten und die Natur zeigt sich 
in den warmen Farben des Spät-
sommers. In vielen Regionen wird 
dieser Übergang zur Erntezeit 
auch mit dem traditionellen Ern-
tedankfest gefeiert, bei dem die 
Menschen ihre Dankbarkeit für 
die reiche Ernte und die Gaben 
der Natur zum Ausdruck bringen.

Im Rahmen des Erntedankfes-
tes feiern wir auch den „Tag der 
älteren Generation“. Dieser be-
sondere Tag ist eine Gelegenheit, 

Liebe  
Münzbacherinnen und 

Münzbacher!

Sicherer Schulweg
Gemeinsam mit der Landesstra-
ßenverwaltung wurde im heu-
rigen Sommer auf der Arbinger 
Landesstraße im Bereich der 
Siedlungsstraße Felsenruhe ein 
Schutzweg errichtet. Dieser er-
möglicht es, den Schülern und al-
len Bewohnern sicher die Straße 
zu überqueren. 

Ein weiterer Schutzweg soll auf 
Höhe des Schulparkplatzes er-
richtet werden. Damit soll die Si-
cherheit für unsere Schulkinder 

weiter erhöht und vor allem noch 
sicherer gestaltet werden. 
Danke sagen möchten wir bei 
Loisl Kurt, Bremmer Maria, 
Heilingbrunner Karl, Stritzin-
ger Elisabeth und Bremmer Ur-
sula für ihren ehrenamtlichen 
Dienst als Schülerlotsen. 
Es ist nicht selbstverständlich, 
den jüngsten Verkehrsteilneh-
mern bei der Querung unserer 
Marktstraße behilflich zu sein, 
und das bei jeder Witterung.
Die Straßen rund um unsere 

Schule sind stark frequentiert. 
Gerade die jüngsten Mitglieder 
unserer Gesellschaft bewegen 
sich hier täglich zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad. Durch die Ver-
ringerung der Geschwindigkeit 
auf „Freiwillig 30“ können wir 
gemeinsam zu einem sicheren 
Schulweg beitragen. Wir danken 
allen Verkehrsteilnehmern für 
ihre Kooperation und ihr Ver-
ständnis. Gemeinsam schaffen 
wir eine sichere Umgebung für 
unsere Kinder.

Ortsbild-
messe in 
Eitzing

Die diesjährige Ortsbildmesse 
fand in Eitzing (Bezirk Ried im 
Innkreis) statt. Auch Münzbach 
war als Aussteller mit einem 
Stand vertreten. Die „Messe“ bot 
den Besuchern die Gelegenheit, 
im gemeinsamen Dialog Ideen 
betreffend der Gestaltung des 
örtlichen Umfeldes auszutau-
schen. Es war eine gelungene 
Veranstaltung. Bild: Land OÖ.



3 Gemeinderatsbeschlüsse und Bauverhandlungstermine

Gemeinderatsbeschlüsse
vom 25. September 2023

Nachtragsvoranschlag 2023
Genehmigung des Nachtrags-
voranschlages für das Finanz-
jahr 2023 samt seinen Bestand-
teilen (Vorbericht, Mittelfristiger 
Ergebnis- und Finanzplan, ge-
änderter Dienstpostenplan und 
Prioritätenreihung). Abstim-
mung: mehrheitlich angenom-
men – MBB-Fraktion stimmt da-
gegen, da sie dem Mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplan (Ent-
wicklung der Finanzgebarung in 
den kommenden Jahren) nicht 
zustimmen, der SPÖ-Mandatar 
stimmt dem Nachtragsvoran-
schlag ebenfalls nicht zu.

Prüfbericht des örtlichen Prü-
fungsausschusses
Der Prüfbericht des Örtlichen 
Prüfungsausschusses vom 04. 
Juli 2023 wurde einstimmig zur 
Kenntnis genommen.  

Berichte aus den Ausschüssen
Die Berichte über die Sitzung 
des Ausschusses für Wirtschaft, 
Umwelt und Energie vom 18. Juli 
2023, Bauausschuss und Aus-
schuss für Ortsgestaltung, Stra-
ßenbau und Raumplanung vom 
24. August 2023 und Schul- und 
Kindergartenausschuss und 
Ausschuss für Integrationsan-
gelegenheiten vom 13. Septem-
ber 2023 wurden einstimmig zur 
Kenntnis genommen.

Prüfbericht der BH Perg über 
den Rechnungsabschluss 2022
Der Prüfbericht der BH-Perg über 
den Rechnungsabschluss 2022 
wurde einstimmig zur Kenntnis 
genommen.

Ab-/Zuschreibungen von/zum 
öffentlichen Gut
Ab-/Zuschreibungen von Teilstü-
cken vom/zum öffentlichen Gut 

im Bereich „Gehsteig Felsenru-
he - Schutzweg“ sowie Genehmi-
gung des Teilungsplanes – dieser 
Tagesordnungspunkt wurde ein-
stimmig vertagt 

Flächenwidmungsplan-Ände-
rung 4.56 „Prinz“
Die Flächenwidmungsplan-Än-
derung 4.56 „Prinz“ sowie die 
Änderung des Örtlichen Entwick-
lungskonzeptes 2.18 im Bereich 
Saxenegg „Sonderausweisung 
für Photovoltaikanlage“ wur-
den mehrheitlich beschlossen.  
1 Stimmenthaltung aufgrund von 
Befangenheit und 2 Gegenstim-
men (FPÖ-Fraktion)

Flächenwidmungsplan-Ände-
rung 4.57 „Pilz“
Die Einleitung der Flächenwid-
mungsplan-Änderung 4.57 – Pilz 
Franz im Bereich Mollnegg „Son-
derausweisung für Photovoltaik-
anlage“ sowie die Änderung des 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes 
wurde mehrheitlich mit 2 Gegen-
stimmen (FPÖ-Fraktion) be-
schlossen

Flächenwidmungsplan-Ände-
rung 4.58 „Greisinger“
Die Einleitung der Flächenwid-
mungsplan-Änderung 4.58 – Grei-
singer Immo GmbH „Sonderaus-
weisung für Photovoltaikanlage 
AGRI-PV“ sowie die Änderung des 
Örtlichen Entwicklungskonzep-
tes wurde mehrheitlich mit 2 Ge-
genstimmen (FPÖ-Fraktion) be-
schlossen. 

Bebauungsplan-Änderung 18 
„Schule“
Für die Erstellung des Bebauungs-
planes 18 „Schule“ wurde einstim-
mig der Einleitungsbeschluss ge-
fasst. 

Nächste GR-Sitzung:Mo, 13. November

Finanzielle Subvention „Kam-
merorchester Münzbach“
Dem Kammerorchester Münz-
bach wird für das Jahr 2023 eine 
finanzielle Subvention in der Höhe 
von € 2.000,- zzgl. ca. € 500,- für 
Betriebskosten gewährt. Abstim-
mung: einstimmig

Finanzielle Subvention „Musik-
verein Münzbach“
Dem Musikverein Münzbach wird 
für das Jahr 2023 eine finanziel-
le Subvention in der Höhe von  
€ 2.500,- zzgl. Übernahme der 
Betriebskosten (der ca. € 6.000,-) 
gewährt. Abstimmung: einstim-
mig

Straßenbeleuchtung - Umstel-
lung auf LED
Im Rahmen des Kommunalinves-
titionsgesetzes 2023 soll die Stra-
ßenbeleuchtung zur Gänze auf 
LED-Technologie umgestellt wer-
den. Die Auftragsvergabe ist in 
einer der nächsten Sitzungen zu 
beschließen. 

Es wird darauf aufmerksam ge-
macht, dass in die Verhandlungs-
schrift über diese Sitzung nach der 
Genehmigung durch die nächste 
Sitzung von jedermann während 
der gewöhnlichen Amtsstunden 
Einsicht genommen werden kann. 
Außerdem können Abschriften 
auf eigene Kosten angefertigt 
werden.

Montag, 23. Oktober 2023
Donnerstag, 23. November 2023

Nächste Bauverhandlungstermine

Bauunterlagen können im Vor-
feld am Marktgemeindeamt 
Münzbach (Bauamt) bei Frau Re-
gina Rathgeb abgegeben werden.  Bild: Pixabay

Gerne erteilt Sie Auskünfte un-
ter Tel. 07264 4555-218 oder  
rathgeb@muenzbach.ooe.gv.at



4 Flächenwidmungsplan-Änderung 4.57 und Volksbegehren

Kundmachung 
Flächenwidmungsplan-Änderung 4.57

Gemäß den oben angeführten Be-
stimmungen wird vor der beab-
sichtigten Änderung des Flächen-
widmungsplanes jedermann, der 
ein berechtigtes Interesse glaub-
haft machen kann, Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben.
Die Stellungnahme kann schrift-
lich oder mündlich während 
der Amtsstunden beim Markt-
gemeindeamt Münzbach einge-
bracht werden. Stellungnahmen 
oder Einwände, die nicht bis spä-
testens 22. November 2023 beim 
Marktgemeindeamt Münzbach 
einlangen, werden nicht mehr 
berücksichtigt. 
Die Unterlagen können während 
der Amtsstunden im Marktge-
meindeamt Münzbach eingese-
hen werden.

Antragsteller: Pilz Franz, Mollnegg 18a, 4323 Münzbach
Verständigung

gemäß § 36 Abs. 4 in Verbindung mit § 33 Abs. 2 OÖ Raumordnungsgesetz 1994 idgF.
Aufgrund eines Antrages beabsichtigt die Marktgemeinde Münzbach die Änderung des rechtskräftigen 

Flächenwidmungsplanes betreffend nachstehenden Grundstücken:

Antragsteller:
Pilz Franz
Mollnegg 18a
4323 Münzbach

Grundstücksnummern:
1669/1, 1672, 1679/1, 1680 und 
1681 (Ausmaß: ca. 40.000 m²)
KG Münzbach

Umwidmung von Grünland 
in Sonderausweisung für 

Photovoltaikanlage

Information über das Eintra-
gungsverfahren für die Volksbe-
gehren mit den Kurzbezeichnun-
gen:

• Gerechtigkeit den Pflege-
kräften!

• COVID-Strafen-Rückzah-
lungsvolksbegehren

• Impfpflichtgesetz abschaf-
fen

Der Eintragungszeitraum für 
diese Volksbegehren ist von:

Montag, 6. November 2023 von 
07:00 bis 16:00 Uhr

Dienstag, 7. November 2023 von 
07:00 bis 18:00 Uhr

Mittwoch, 8. November 2023 von 
07:00 bis 16:00 Uhr

Donnerstag, 9. November 2023 
von 07:00 bis 20:00 Uhr

Freitag, 10. November 2023 von 
07:00 bis 16:00 Uhr

Montag, 13. November 2023 von 
07:00 bis 16:00 Uhr

Personen, die bereits eine Unter-
stützungserklärung für diese 
Volksbegehren abgegeben haben, 

Verlautbarung Volksbegehren
können keine Eintragung mehr 
vornehmen, da eine getätigte Un-
terstützungserklärung bereits als 
gültige Eintragung zählt!

Online können Sie eine Eintra-
gung für Volksbegehren mittels 
Handysignatur bzw. ID Austria 
bis zum letzten Tag des Eintra-
gungszeitraumes unter www.
b m i . g v. a t / v o l k s b e g e h r e n 
durchführen. 

Auf dieser Homepage finden Sie 
auch alle aktuell beim BMI regis-
trierten Volksbegehren, für wel-
che Unterstützungserklärungen 
abgegeben werden können.



5 Flächenwidmungsplan-Änderung 4.58 und Wasserzählerablesung

Kundmachung 
Flächenwidmungsplan-Änderung 4.58

Gemäß den oben angeführten Be-
stimmungen wird vor der beab-
sichtigten Änderung des Flächen-
widmungsplanes jedermann, der 
ein berechtigtes Interesse glaub-
haft machen kann, Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben.
Die Stellungnahme kann schrift-
lich oder mündlich während 
der Amtsstunden beim Markt-
gemeindeamt Münzbach einge-
bracht werden. Stellungnahmen 
oder Einwände, die nicht bis spä-
testens 22. November 2023 beim 
Marktgemeindeamt Münzbach 
einlangen, werden nicht mehr 
berücksichtigt. 
Die Unterlagen können während 
der Amtsstunden im Marktge-
meindeamt Münzbach eingese-
hen werden.

Antragsteller: Greisinger Immo GmbH, Klamer Straße 10, 4323 Münzbach
Verständigung

gemäß § 36 Abs. 4 in Verbindung mit § 33 Abs. 2 OÖ Raumordnungsgesetz 1994 idgF.
Aufgrund eines Antrages beabsichtigt die Marktgemeinde Münzbach die Änderung des rechtskräftigen 

Flächenwidmungsplanes betreffend nachstehenden Grundstücken:

Antragsteller:
Greisinger Immo GmbH
Klamer Straße 10
4323 Münzbach

Grundstücksnummern:
273/1, 273/2, 274/1 und 275/1
(Ausmaß: Grünland ca. 
48.683 m² und Ödland mit 
Ersichtlichmachung Wald ca. 
750m²) 
KG Innernstein

Umwidmung in:
 - Grünland mit besonderer 

Widmung - Sonderaus-
weisung für Photovolta-
ikanlage AGRI-PV

 - Ödland (Wegfall Ersicht-
lichmachung Wald)

Bis Ende September erhalten alle 
Haushalte, die an der öffentlichen 
Wasser- bzw. Kanalversorgung 
angeschlossen sind, die 
Wasserzählerablesekarte per 
Post zugesandt. Die Ablesung ist 
mit dem Stichtag, 30.09.2023 
selbst durchzuführen.

Diese bitte verlässlich, bis 
spätestens 6. Oktober 2023 zu 
retournieren, durch
 » persönliche Abgabe
 » den Postweg
 » E-Mail an  

aschauer@muenzbach.ooe.gv.at
 » Fax 07264/4555-14 oder
 » die Ablesekarte in den 

G e m e i n d e b r i e f k a s t e n 
direkt beim Eingang 
zum Gemeindeamt der 
Marktgemeinde Münzbach 
einwerfen

Die Bekanntgabe des 
Zählerstandes kann auch 
über die Gemeindehomepage 
www.muenzbach.at oder 
mittels QR-Code übermittelt 
werden (ist auf der Ablesekarte 
angeführt). Einfach den Code 
mit dem Smartphone oder 
Tablet abscannen und ausfüllen, 
bei direktem Einstieg auf die 
Homepage -> Bürgerservice -> 
Informationen -> Wasser

Wasserzählerablesung



6 Bebauungsplan „Schule“, Jugendtaxi-App und Gemeindeamt geschlossen

Gemäß Gemeinderatsbeschluss 
vom 25. September 2023 
beabsichtigt die Marktgemeinde 
Münzbach die Erstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 18 für den 
Bereich 

„SCHULE“

Gemäß § 33 Abs. 2 OÖ 
Raumordnungsgesetz 1994 
idgF wird hiermit den von der 
beabsichtigten Planänderung 
Betroffenen Gelegenheit zur 
Abgabe einer Stellungnahme ge-
geben. 

Diese Stellungnahme wird bis 
längstens 22. November 2023 
erwartet und es wird diese Frist 
nicht erstreckt. 

Die Stellungnahme kann 
schriftlich oder mündlich 
während der Amtsstunden beim 
Markt-gemeindeamt Münzbach 
eingebracht werden. 

Der Entwurf kann während 
der Amtsstunden beim 
Marktgemeindeamt Münzbach 
eingesehen werden.

Kundmachung  
Bebauungsplan „Schule“

gemäß § 33, Abs. 2  
OÖ Raumordnungsgesetz 1994 i.d.g.F.

Damit Jugendliche nach dem 
Fortgehen sicher nach Hause 
kommen, gibt es in Münzbach die
JugendTaxi-App! Mit dieser 
können Jugendliche zwischen 
14 und 26 Jahren von Freitag 
17:00 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr 
Gutscheine bei allen teilnehmenden 
Taxiunternehmen einlösen und 
so sicher wieder nach Hause 
kommen.

Folgendes wird benötigt:
• eine gültige 4youCard
• die 4youCard-App auf deinem 

Smartphone - erhältlich im 
App- sowie GooglePlay-Store.

• deine 4youCard aktiviert in 
deiner App!

Sobald deine Karte aktiviert ist, 
kannst du deine Taxi-Gutscheine
unter dem Menüpunkt „Mein 
Jugendtaxi“ aufrufen und an den 
Wochenendeneinlösen!

Die Gutscheine müssen vorab am
Gemeindeamt freigeschaltet 
werden.

Bei der Freischaltung ist ein 
Selbstbehalt von 7,50€ zu bezahlen.

Alle Infos, eine Anleitung zur 
Aktivierung der 4youCard in 
der App und zum Einlösen der 
Gutscheine, gibt es unter:
www.4youcard.at/jugendtaxi

Jugendtaxi-
App

Am Freitag, 27. Oktober 
2023 sind alle öffentlichen 
Einrichtungen in Münzbach 
(Gemeindeamt, Bauhof, Kin-
dergarten, Krabbelstube  
und Schulküche) geschlos-
sen.

Gemeindeamt 
geschlossen 



7 Klima- und Energie-Modellregion und Freie Wohnung

Nach einer mehrmonatigen 
Vorbereitungszeit konnte 
die Klima- und Energie-
Modellregion (KEM) Bezirk 
Perg am   1. September 2023 
im Technologiezentrum Perg 
ihren Betrieb aufnehmen. Für 
die nächsten Monate stehen 
bereits zahlreiche Aktivitäten 
am Programm, darunter 
Infoabende und Vorträge zu 

unterschiedlichen Themen 
im Bereich der Erneuerbaren 
Energie. Darüber hinaus werden 
in den Gemeinden regelmäßig 
Sprechtage für die Bevölkerung 
angeboten. Egal ob du Fragen zu 
einer Förderung, einem geplanten 
Projekt oder ganz allgemein 
zur Energiewende hast, der 
Sprechtag bietet dir die perfekte 
Möglichkeit deine Fragen vor Ort 
mit ExpertInnen zu besprechen. 
Termine und Themen werden 
aktuell mit den Gemeinden 
abgestimmt und anschließend 
auf der Website der KEM unter 
www.kem-perg.at veröffentlicht.
Auf der Website findest du auch 
regelmäßig Updates zu laufenden 

Klima- und Energie-Modellregion
und geplanten Aktivitäten der 
KEM wie z. B. zu einem unserer 
aktuellen Schwerpunkte 
Energiegemeinschaften. 
Wusstest du, dass es in den 
Gemeinden der KEM Bezirk Perg 
bereits 3 aktive Erneuerbare 
Energiegemeinschaften (EEG) 
gibt und sich 4 weitere EEGs in 
Gründung befinden? Wenn auch 
du bei einer Energiegemeinschaft 
dabei sein möchtest, Fragen 
dazu hast oder eine eigene EEG 
gründen möchtest, informiere 
dich auf unserer Website oder 
melde dich per Mail unter info@
kem-perg.at. 

1. Sprechtag
mit Kurt Leonhartsberger (KEM Manager)

Wann: 
Donnerstag, 23. November 2023 

15:00 - 18:00 Uhr
 Marktgemeindeamt Münzbach

Thema:
Auskunft (Beratung) zu den Themen Energie/Klima-

schutz/Effizienz/ Nachhaltigkeit/Fördermöglichkeiten
(Wie kann ich Heiz- und Stromkosten bei einer Sanierung/Haus-
neubau einsparen? Welche Förderangebote gibt es für Photovol-
taikanlagen? Können laufende Stromkosten eingespart werden 

und wie kann ich Anbieter oder Tarif wechseln?)

Informationsveranstaltung

der Energiegenossenschaft 
Münzbach

 gestalte mit uns die Energiewende

Strom produziert im und für den Ort schafft 
Unabhängigkeit und Selbstbestimmung

Wann: 
Dienstag, 14. November 2023

19:00 Uhr 
Turnsaal in der Volksschule

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!

Im Bettreubaren Wohnen, Markt 
20, wird ab Jänner 2024 eine 
Wohnung frei.

Die Wohnung ist teilmöbliert und 
die Möbeln können gegen eine 
Ablöse übernommen werden.

Lage:
I. OG. Lift vorhanden, Wg. Nr. 5 
Fernwärme

Größe:
56,83 m², 1 Kochnische, 2 Zimmer, 
1 Loggia, 1 PKW-Abstellplatz im 
Freien

Miete:
€ 541,33 inkl. Betriebs- und 
Heizkosten, Warmwasser u. 
PKW-Abstellplatz

Nähere Informationen zur 
Wohnung erhalten Sie im 

Freie Wohnung im Betreubaren Wohnen
Marktgemeindeamt Münzbach 
bei Herrn Simon Leimhofer unter  
07264/4555-211 oder per E-Mail: 
leimhofer@muenzbach.ooe.gv.at

Bild: Pixabay



8 Kastrationspflicht von Katzen und Agrarfoliensammlung

Bei der Haltung von männlichen 
und weiblichen Katzen besteht 
diese Verantwortung unter an-
derem in der durch das Tier-
schutzgesetz vorgeschriebenen 
Verpflichtung zu einer Fortpflan-
zungskontrolle. Männliche und 
weibliche Katzen, die ins Freie 
gehen können, müssen kastriert 
werden!

Männliche und weibliche Katzen, 
die nur im Haus oder der Woh-
nung gehalten werden, sollten 
aus tierärztlicher Sicht auch kas-
triert werden!
Ausgenommen sind männliche 
und weibliche Katzen, mit denen 
bewusst, verantwortlich und 
kontrolliert gezüchtet wird! Da-
für sind eine Zuchtmeldung und 
Kennzeichnung mit Mikrochip 
erforderlich.

Wird die Verpflichtung zur Kast-
ration, die zum Wohle der Katzen 
ist, missachtet, droht ein Verwal-
tungsstrafverfahren. Weder das 
Verfahren noch die Strafe entbin-
det von der Verpflichtung, seine 
Katze, die nicht zur kontrollierten 
Zucht verwendet wird, kastrieren 
zu lassen. Das immer wieder vor-
kommende Aussetzen von jun-
gen Katzen, welche aufgrund der 
missachteten Kastrationspflicht 

geboren werden, aber um die sich 
der Katzenhalter nicht kümmern 
will, stellt einen schweren Verstoß 
gegen den Tierschutzgedanken 
dar (§ 5 (2) Zif. 14: Es ist verboten, 
ein Haustier auszusetzen, um sich 
seiner zu entledigen!)
Das Verbot der Tötung eines 
Heimtieres ohne eine notwendige 
medizinische Begründung bedarf 
keines weiteren Kommentars (§ 6 
- Tötungsverbot).

Mit der Kastration der männli-
chen und weiblichen Katzen wird 
einer unkontrollierten und auch 
unkontrollierbaren Vermehrung, 
Krankheiten und schwerem Tier-
leid vorgebeugt.

Besonders auch verwilderte 
Hauskatzen oder Streunerkatzen, 
die offensichtlich kein Zuhause 
haben, müssen kastriert werden, 
um weiteres Katzenelend (kran-
ke, unversorgte Katzenjunge, 
Krankheiten etc.) zu verhindern.

Hier darf um Mitwirkung der Be-
völkerung ersucht werden. Die 
Tierarztpraxen ihrer Region bzw. 
die Tierschutzstellen des Landes 
OÖ oder auch der Veterinärdienst 
der BH Perg nehmen derartige 
Meldungen entgegen.

Kastrationspflicht 
von Katzen

Freitag, 
20. Oktober 2023 
08:00 - 14:00 Uhr

 
am Altstoffsammel-

platz in der  
Schwemmstraße

Sammelkriterien:

• Rundballenfolien und Fahrsilo-
planen werden gemeinsam ge-
sammelt und der Wiederver-
wertung zugeführt.

• Netze und Schnüre sind nicht 
wiederverwertbar und müs-
sen daher getrennt gesammelt 
und abgegeben werden. Diese 
daher nicht mit Rundballen-
folien und Fahrsiloplanen ver-
mischen.

Wichtige  
Qualitätskriterien: 

• Sämtliche Agrarfolien müs-
sen sauber, besenrein und 
frei von Fremdkörpern sein. 

• Nur trocken angelieferte Fo-
lien können einer Wiederver-
wendung zugeführt werden. 

• Die Fahrsiloplanen zu Ab-
schnitten mit max. 3 x 7 m zu-
schneiden.

Bitte beachten:
Die Zufahrt zur Sammelstelle  
erfolgt über den Gartenweg!

Kostenlose 
Agrarfolien-

sammlungWer ein Tier hält, übernimmt Verantwortung!

Bild: Pixabay Bild: BAV Perg



Anmeldeschluss: 
Fr., 27. Oktober 2023

weitere Auskünfte bei: 
Frau Sigrid Palmetshofer, HSCG 
Forstverwaltung Greinburg, 
Greinburg 1, 4360 Grein, Tel.: 
07268/7007, oder per E-Mail: 

fr.kdg@pergring.at

Dienstzeit:
 MO, DI von 08:00-16:30 Uhr, 
DO, FR von 08:00-12:30 Uhr

9 Radfahren, Hundesachkundekurs und Fischerkurs

Anders als vielfach angenommen, 
ist Radfahren und Mountainbiken 
im Wald grundsätzlich verboten. 
Nur ausgewiesene Routen, bei 
denen der Waldeigentümer 
ausdrücklich zugestimmt hat, 
dürfen legal befahren werden.
Jeder darf den Wald zu 
Erholungszwecken zu Fuß 
betreten und sich dort 
aufhalten. Ein Recht für 
Erholungssuchende, welches 
das Forstgesetz ausdrücklich 
gewährt. Das Fahren im Wald, 
egal ob mit Kraftfahrzeugen oder 
Fahrrädern, ist dabei aber nicht 
inbegriffen. Nur wenn der für 
eine Forststraße verantwortliche 
Waldbesitzer seine Zustimmung 
erteilt, steht einem Radvergnügen 
nichts im Wege.
In der Praxis ist es so, dass 
seitens von Radfahrerinnen und 
Radfahrern nicht die persönliche 
Zustimmung des Waldbesitzers 
eingeholt werden muss, sondern 
dass es ein Abkommen mit dem 
regionalen Tourismusverband 
und diversen Waldbesitzern gibt. 
Damit die Route erkennbar ist, 
sind alle freigegebenen Rad- und 

Radfahren im Wald - 
nur auf ausgewiesenen 

Strecken erlaubt

Fischerkurs
für Jugendliche ab 12 Jahre 
und Erwachsene (am 2. Kurstag 
muss das 12. LJ vollendet sein) zur 
Erlangung der OÖ. Fischerkarte 
auf Lebenszeit. 

Das Fischereirevier Klam-, Dim-, 
Gießenbach veranstaltet einen 
Fischerkurs zum Erwerb 
der Fischerkarte, die nach 
bestandener Prüfung am 2. 
Kurstag in Scheckkartenformat 
sofort ausgehändigt wird. 

Kursort: 
Gasthaus Auer, Saxen 29, 4351 

Saxen, Tel.: 07269 318

Anmerkung: 
Getränke und Speisen können in 
den Pausen konsumiert werden, 

bitte nichts mitnehmen!

1. Kurstag
Sa., 11. November 2023

von 08:00 bis 16:00 Uhr

2. Kurstag
Sa., 25. November 2023
von 08:00 bis 16:00 Uhr

Kosten:
€ 125,00

Die ÖGV Hundeschule Perg bietet 
wieder einen Termin für den Sach-
kundenachweis an!

Termin: 11.10.2023 und 18.10.2023 
(beide Termine müssen zusam-
menhängend gebucht werden), 
jeweils um 18:30 Uhr im Vereins-
heim Perg, Machlandstraße 80, 
4320 Perg

Kosten: € 70,00 (inkl. Kursunter-
lagen und amtlicher Sachkunde-
bestätigung)

Anmeldung per Mail unter: 
info@hundeschuleperg.at
Telefon: 0650/4150344

Hundesach-
kundekurs

Mountainbikestrecken im Wald 
entsprechend beschildert.
Sind keine Schilder vorhanden, 
muss man davon ausgehen, dass 
es sich um keine freigegebene 
Strecke handelt. Ebenso ist 
Vorsicht geboten, wenn Strecken 
im Internet als Radrouten 
aufscheinen. Spätestens wenn 
man als Radfahrerin oder 
Radfahrer an Ort und Stelle mit 
einem Schranken oder einer 
Fahrverbotstafel konfrontiert ist, 
muss man in Erwägung ziehen, 
dass die online abgefragte 
Information offenbar fehlerhaft 
ist.
Der Landwirtschaftskammer 
ist es bewusst, dass viele 
die Sehnsucht nach einem 
Walderlebnis auf dem Rad 
verspüren. Deshalb gibt es 
das Bekenntnis nach einer 
bedarfsgerechten Freigabe 
von Routen auf vertraglicher 
Grundlage. Damit soll 
Nutzungskonflikten zwischen 
Erholungssuchenden und 
Waldbesitzern vorgebeugt 
werden und eine gezielte 
Besucherlenkung stattfinden.

Bild: Pixabay



10 Info der OÖ. Jägerschaft

Jetzt, wo die Tage wieder kürzer 
werden, steigt die Gefahr des Zu-
sammentreffens mit Wildtieren 
stark an. Zudem fällt die Haupt-
verkehrszeit genau in die Däm-
merung oder Dunkelheit, wo vie-
le Tiere besonders aktiv und die 
Sichtverhältnisse meist schwie-
rig einzuschätzen sind. Besonde-
re Aufmerksamkeit ist auf Stra-
ßen entlang von Waldrändern 
und vegetationsreichen Feldern 
geboten. Mit dem Abernten der 
Maisfelder verlieren die Wild-
tiere ihren sicheren, gewohnten 
Einstand und sind auf der Suche 
nach neuen Lebensräumen. Da-
bei überquert das Wild jetzt öfter 
und unerwartet die Fahrbahnen.

Die gewaltigen Kräfte, die bei 
einer Kollision mit Wild auf das 
Fahrzeug einwirken, werden 
häufig unterschätzt: So beträgt 
das Aufprallgewicht eines Wild-
schweins mit 80 kg Körperge-
wicht auf ein 50 km/h schnelles 
Auto 2.000 kg, also 2 Tonnen! Ein 
Reh bringt es auf immerhin auch 
noch 800 kg! Nicht angepasste 
Geschwindigkeit ist die häufigste 
Ursache für Kollisionen mit Wild-
tieren. 

Was kann man als Autofahrer 
tun, um Kollisionen zu vermei-
den?
• Warnzeichen „Achtung Wild-

wechsel!“ beachten
• Tempo reduzieren, voraus-

schauend und stets bremsbe-
reit fahren

• ausreichend Abstand zum 
Vorderfahrzeug einhalten

Springt Wild auf die Straße
• Gas wegnehmen
• abblenden 
• hupen (mehrmals kurz die 

Hupe zu betätigen, nicht dau-
erhupen)

• abbremsen, wenn es die Ver-
kehrssituation zulässt (ver-
meiden Sie riskante Aus-
weichmanöver oder abrupte 
Vollbremsungen)

Damit gibt man den Tieren aus-
reichend Zeit, um aus dem Gefah-
renbereich zu entkommen. Und 
bitte beachten Sie: Wild quert sel-
ten einzeln die Straße, dem ersten 
Tier folgen meist weitere.

WAS tun, WENN es doch pas-
siert:
• Warnblinker einschalten
• Warnweste anziehen (Selbst-

schutz!)
• Unfallstelle absichern
• Evtl. Verletzte versorgen
• JEDENFALLS muss ein Wild-

unfall bei der Polizei ge-
meldet (Notruf 133) werden! 
(auch wenn das Wildtier nur 
„gestreift“ wurde und weiter-
laufen kann!)

Wer letzteres verabsäumt, macht 
sich wegen Nichtmeldens eines 
Sachschadens strafbar und be-
kommt auch keinen Schadener-
satz durch die etwaige KFZ-Ver-
sicherung! Die Polizei kontaktiert 

Achtung Wildwechsel!
Der Herbst erfordert besondere Vorsicht im 

Straßenverkehr
dann die zuständige Jägerschaft, 
die sich mit einem Jagdhund auf 
die Suche nach dem Tier macht, 
um es gegebenenfalls von sei-
nem Leid zu erlösen. Keinesfalls 
dürfen Sie getötetes Wild mitneh-
men. Dies gilt als Wilderei und ist 
strafbar. Eine innovative Maß-
nahme zur Steigerung der Ver-
kehrssicherheit sind optische und 
akustische Wildwarngeräte. Die 
Wildunfälle haben sich auf den 
Teststrecken um bis zu 93 % re-
duziert. Mittlerweile wurden seit 
Projektbeginn im Jahr 2003 über 
630 Straßenkilometer durch sol-
che Wildwarngeräte entschärft! 
Die Gesamtkosten belaufen sich 
jährlich auf rund 110.000 Euro 
und werden vom Land Oberöster-
reich gemeinsam mit Versiche-
rungsunternehmen und dem OÖ. 
Landesjagdverband sowie durch 
die einzelnen Jagdgesellschaften 
finanziert. Die örtliche Jäger-
schaft übernimmt die Selbstkos-
tenbeteiligung von 15 % der Ge-
samtsumme, wartet und pflegt 
die Geräte mit großem persönli-
chem Einsatz.

Jäger setzen sich für Lebens-
räume der Wildtiere ein
„Die Leistungen der Jägerinnen 
und Jäger sind auch im Zusam-
menhang mit dem Wildwechsel 
über Straßen vielfältig. So ist es 
neben der Wartung der Wild-
warnreflektoren auf den beste-
henden Strecken auch wichtig, 
sich für die Lebensräume der 
Wildtiere, deren Lenkung sowie 
die richtige jagdliche Bewirt-
schaftung einzusetzen. „Diese Tä-
tigkeiten können nur dann funk-
tionieren, wenn die Gesellschaft 
Wildtiere und deren Bedürfnisse 
respektiert“, erläutert Landesjä-
germeister Sieghartsleitner. 
Weitere Informationen rund um 
die Jagd finden Sie auf unse-
ren Websites www.ooeljv.at und 
www.fragen-zur-jagd.at oder 
auch auf YouTube „OÖ JagdTV“.

Bild:  OÖ. Landesjagdverband



11 OÖ. Energiekostenzuschuss



12 Zivilschutz-Probealarm


